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Regeste

Art. 143 Abs. 1 StG (sGS 811.1). Die Steuerbehörde verhält sich widersprüchlich, wenn sie
eine Zuwendung einerseits als steuerpflichtige Schenkung, andererseits als Einkommen
(Leibrente) erfasst. Dieses widersprüchliche Verhalten führt zu einer unzulässigen
Mehrfachbesteuerung. Die Steuerbehörde ist verpflichtet, die Zuwendung steuerrechtlich
einheitlich zu qualifizieren (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 1. April 2011,
I/2-2010/71).
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